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Bedeutung und Aufgabe von Planung
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Wesen des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist die Darstellung der gedanklichen 
Vorwegnahme der finanziellen Entwicklungen in der Zukunft.

Im Plan sind die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben im 
Planungszeitraum abzubilden.

Der Plan ist die Grundlage für alle Maßnahmen mit finanzieller 
Auswirkung im Planungszeitraum.



Haushaltssystematik
Allgemeiner Haushalt
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Der Haushaltsplan ermittelt nicht mehr den Zuschussbedarf (Defizitabdeckung), 
sondern dient allein der verantwortlichen Finanzplanung durch die Gremien der 
Pfarrei

Folge:
• Der Haushaltsplan muss den gesamten Finanzspielraum der Pfarrei 

beleuchten
• Notwendigkeit der vollständigen Übersicht

Allgemein bewährt hat sich hierfür der Aufbau in 

• Gliederungen („Kostenstelle“)
• Gruppierungen („Kostenart“)



Haushaltsgrundsätze
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

• Grundsatz der Öffentlichkeit
• Grundsatz der Haushaltswahrheit
• Grundsatz der Haushaltsklarheit
• Grundsatz der Vollständigkeit
• Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
• Grundsatz des Haushaltsausgleichs



Grundsatz der Öffentlichkeit
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Der Haushaltsplan ist nach der Beschlussfassung durch 
den Verwaltungsrat für die Gemeindemitglieder nach 
ortsüblicher Bekanntmachung zwei Wochen lang 
öffentlich auszulegen.
(§ 2 Abs. 2 Satz 1 KVVG)



Grundsatz der Haushaltswahrheit
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Die Angaben im Haushaltsplan müssen wahrhaftig gemacht werden. 

Die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sollen 
ein klares und der Wirklichkeit möglichst nahekommendes Bild des 
Ausgabebedarfs und der zu erwartenden Einnahmen der Pfarrei 
ergeben.

Weder dürfen Ansätze untertrieben, noch dürfen sie übertrieben 
werden.



Grundsatz der Haushaltsklarheit
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Alle Einnahmen und Ausgaben müssen genau 
bezeichnet sein, so dass der Haushaltsplan klar 
verständlich ist.



Grundsatz der Vollständigkeit
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Der Haushaltsplan muss alle Einnahmen und Ausgaben der 
Kirchengemeinde enthalten, die voraussichtlich im kommenden 
Haushaltsjahr fällig werden. 

Es darf keine voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben geben, die 
nicht im Haushaltsplan enthalten sind.

Die Bildung von Sonderkassen außerhalb der Kirchenkasse ist 
unzulässig.



Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Wirtschaftlichkeit bedeutet, dass mit einem vorgegebenen 
Mitteleinsatz ein möglichst großer Nutzen zu erzielen ist.

In der Betriebswirtschaftslehre spricht man hier vom Maximalprinzip.

Sparsamkeit bedeutet, dass ein vorgegebenes Ergebnis mit möglichst 
geringem Aufwand zu verwirklichen ist.

In der Betriebswirtschaftslehre spricht man hier vom Minimalprinzip.



Grundsatz des Haushaltsausgleichs
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Für eine geordnete Finanzwirtschaft ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass Einnahmen und Ausgaben sich im 
Haushaltsplan ausgleichen. 

Sind die Einnahmen im Haushaltsplan höher als die Ausgaben, so 
spricht man von einem Haushaltsüberschuss. 

Sind die Ausgaben im Haushaltsplan höher als die Einnahmen, so 
spricht man von einem Haushaltsfehlbetrag.



Rechtliche Rahmenbedingungen
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

„Staatsrecht“

• Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht
• BGB
• HGB
• Arbeitsrecht
• u.ä.



Rechtliche Rahmenbedingungen
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Bischöfliche Gesetze und Verordnungen

• Haushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung für die Kirchengemeinden in der 
Diözese Mainz (KgHKRO)

• Verordnung über die laufenden und einmaligen Finanzzuweisungen an die 
Kirchengemeinden im Bistum Mainz (ZuweisungsVO)

• Anweisungen zur Aufstellung der Haushaltspläne für die Kirchengemeinden 
im Bistum Mainz

• Zuordnungsrichtlinien zur Aufstellung der Haushaltspläne für die 
Kirchengemeinden im Bistum Mainz

…



Rechtliche Rahmenbedingungen
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

…

• Gesetz über die Verwaltung und Vertretung des 
Kirchenvermögens im Bistum Mainz-
Kirchenvermögensverwaltungsgesetz (KVVG)

• Statut für die Pfarrgemeinderäte in der Diözese Mainz (PGR-
Statut)

• Verordnung über die Zusammenarbeit von Pfarrgemeinde-
und Verwaltungsrat (ZusammenarbeitsVO)
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Die Haushalte

Bedeutung und Aufgabe von Planung
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Die Haushalte

Bedeutung und Aufgabe von Planung



Die Haushalte

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Einnahmen:
• Steuerzuweisung
• Zuweisungen für den Betrieb durch 

Dritte
• Vermögenserträge (Zinsen, Pachten, 

Mieten)
• Spenden
• Wirtschaftliche Tätigkeit

Einnahmen:
• aus Vermögensverwertung (z.B. 

Grundstücksverkauf)
• Rücklagenentnahmen
• Investitionszuschüsse Dritter
• Kreditaufnahme

Ausgaben:
• Personalausgaben
• Sachausgaben
• Zinsen
• Instandhaltungen

Ausgaben:
• Erwerb von Grundvermögen
• Aufbau von Rücklagen
• Neu- und Erweiterungsbauten
• Tilgung 
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Budgetierung in den Haushalten:



Ablauf der Haushaltsplanung

• Der Pfarrgemeinderat erstellt Richtlinien zur pastoralen Ausrichtung des 
kommenden Haushaltsjahres. Diese sind vom Verwaltungsrat bei der 
Aufstellung des Haushaltsplanes zu berücksichtigen.

• Der Verwaltungsrat erstellt, in Zusammenarbeit mit den Rechenstellen, den 
Entwurf des Haushaltsplanes.

• Der Pfarrgemeinderat nimmt Stellung zum Haushaltsplan.

• Der Verwaltungsrat beschließt den Plan und legt die Stellungnahme des 
Pfarrgemeinderates bei.

• Nach der Beschlussfassung muss der Plan 2 Wochen öffentlich ausgelegt 
werden.

• Anschließend wird das Dokument in zweifacher Ausführung, unterschrieben 
und versehen mit dem Dienstsiegel des Verwaltungsrat an den zuständigen 
Dekan weitergeleitet.

• Dieser leitet das Dokument samt Sichtvermerk an das Ordinariat zur 
Genehmigung weiter.
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Weitere Informationen zum Ablauf

• Es sind die vom Ordinariat vorgegebenen Formulare und Dateien zu 
benutzen.

• Änderungen eines bereits genehmigten Haushaltsplanes benötigen 
den Beschluss des Verwaltungsrates und der Genehmigung des 
Ordinariates.

• Grundsätzlich ist jedes Jahr ein Haushaltsplan aufzustellen.

• Das Ordinariat benötigt neben dem unterschriebenen Formular 
auch eine elektronische Version zur Sachbearbeitung.
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Genehmigung des Haushaltsplans

• Sachbearbeitung im Ordinariat erfolgt nach 
Eingangsdatum

• Nach Genehmigung wird ein eingereichtes 
Dokument, samt Genehmigungsbescheid, an 
die Kirchengemeinde versandt

• Ein Exemplar verbleibt im Ordinariat
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Aufstellung des Plans
Ratschläge zum Vorgehen:

1. Fixe Kosten wie Personal und Energiekosten als Ausgaben einplanen

2. Sämtliche Einnahmen einplanen

3. Mit den verbleibenden Mitteln können Ausgaben nach pastoralen 
Schwerpunkten entsprechend verplant werden.

4. Eventuelle Planungsüberschüsse direkt als Rücklagenzuführungen 
einplanen
(Vor allem die Pflichtrücklagen)

5. Keine künstliche Erhöhung der Ausgabeansätze zum Haushaltsausgleich.
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Aufbau des Haushaltsplans

• Haushaltsbeschluss 

• Einzelpläne 0 bis 6

• Anlage 1 – Richtlinien des Pfarrgemeinderats

• Anlage 2 – Stellungnahme des Pfarrgemeinderats

• Anlage 3 – Stellenplan

• Anlage 4 – Nachweis des Grundvermögens

• Anlage 5 – Nachweis des Kapitalvermögens und der Schulden

• Anlage 6 – Zusammenstellung der Einzelpläne in Einnahmen und Ausgaben
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Einzelpläne

• 0: Pfarrleitung

• 1: Gottesdienst und Liturgie

• 2: Pfarrseelsorge

• 3: Bildung, Medien, Kunst- und Denkmalpflege

• 4: Soziale Dienste

• 5: Überpfarreiliche Aufgaben

• 6: Finanzen und Immobilien 
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Systematik der Haushaltsstellen
und

Gruppierungen / Gliederungen
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Buchungen auf Haushaltsstellen
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Beispiel für eine Haushaltsstelle: 

1.8100.4501 –Pfarrkirche Reinigungspersonal (Ausgabeposition) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einzelplan (Gottesdienst und Kirche) 

Abschnitt (Gottesdienst) 

Unterabschnitt (Pfarrkirche) 

Ggfls. erweiterte Objektziffer 

Objektziffer 

Hauptgruppe (Personalausgaben) 

weitere Gruppierungsziffer 

Untergruppe 

Gruppe (Arbeiter) 

Gliederung/ 
Kostenstelle 

Gruppierung/ 
Kostenart 

Buchungen auf Haushaltsstellen
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Beispiel Gliederung und Gruppierung  

 
 

1.8100.4501 – Pfarrkirche Reinigungspersonal  

Einzelplan 1: Gottesdienst 
und Liturgie 

GLIEDERUNG: 
Gottesdienst, Pfarrkirche 

GRUPPIERUNG: 
Reinigungspersonal 
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



31

Bedeutung und Aufgabe von Planung



Übersicht Gruppierung: Einnahmen- und Ausgaben  

 
EINNAHMEN:  

Hauptgruppe 0  Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen, Umlagen, 
Zuschüsse 

Hauptgruppe 1  Einnahmen aus Vermögen, Verwaltung und Betrieb  

Hauptgruppe 2  Kollekten, Spenden und Beiträge  

Hauptgruppe 3  Vermögenswirksame Einnahmen (Vermögenshaushalt)  

AUSGABEN :  

Hauptgruppe 4  Personalausgaben  

Hauptgruppen 5/6  Sächliche Verwaltungs - und Betriebsausgaben  

Hauptgruppe 7  Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Zuschüsse, 
Ausgleichszahlungen 

Hauptgruppe 8  Investition szuweisungen und -zuschüsse  

Hauptgruppe 9  Vermögenswirksame Ausgaben (Vermögenshaushalt)  
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Einsparpotenziale
• Zentraleinkaufsplattform beim Bistum

• Nutzung von Rahmenverträgen (ausgehandelt durch Bistum)

• Kritische Prüfung aller Energieversorger

• (Personaleinsparungen)

• Generelles kritisches Überprüfen aller Ausgabepositionen
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Bedeutung und Aufgabe von Planung

Gegebenheiten vor Ort sind individuell. Deshalb müssen Einsparpotenziale 
auch individuell erörtert werden.



Wirtschaftliche Tätigkeit

• Kirchenaustritte senken die Steuereinnahmen 
des Bistums.

• Gemeinden werden deshalb verstärkt eigene 
Tätigkeiten durchführen müssen.

• „Gesunde“ Quote der Gesamtfinanzierung
50% Steuermittel / 50% Eigenmittel.
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Wirtschaftliche Tätigkeit

Möglichkeiten zum Anheben der Einnahmen:

• Regelmäßige, marktübliche Anpassungen von Mieten, Pachten, 
Erbbaupachten

• Forcieren von Kurzzeitvermietungen

• Verdichten von Pfarreiflächen

• Fundraising 
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Stellenplan
Definition:

Der Stellenplan ist die fortgeschriebene Aufstellung und 
zusammenfassende Darstellung von Arbeitsstellen

Er dient zur Bewirtschaftung des Personalhaushalts und 
beinhaltet diejenigen Stellen, die für die Erfüllung der Aufgaben 
im Haushaltsjahr erforderlich sind.
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Stellenplan
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Stellenplan
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Bedeutung und Aufgabe von Planung



Stellenplan

Kosten/Stelle/Wochenstunde:

Richtwerte

• Pfarrsekretär/innen ~ 1.000 €/WStd./Jahr

• Reinigungskräfte/Hausmeister ~    750 €/WStd./Jahr

• Küster ~    850 €/WStd./Jahr
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Zuweisungs- und 
Zuschusssystematiken

Schlüsselzuweisung

Sonderzuschüsse

Bedarfszuweisung
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Gemeindezuweisung
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Zuweisungs- / Zuschusssystematiken

Katholikenzahl
Pfarrlich genutzte 

Gebäudefläche

Pfarrlich
genutzte 

unbebaute 
Fläche

Punkte nach Punkteschema (Anhang zur Zuweisungsverordnung)

Punktquote

Multipliziert mit

Schlüsselzuweisung



Schlüsselzuweisung
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Zuweisungs- / Zuschusssystematiken



Bescheid
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Zuweisungs- / Zuschusssystematiken
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Gemeindezuweisung

Zielsetzung

• Transparente Verteilung der Haushaltsmittel

• Stärkung der Eigenverantwortung und

• Eigeninitiative der Gemeinden

• Reduktion des Verwaltungsaufwands

• Motivierung zur aktiven Gemeindegestaltung
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Zuweisungs- / Zuschusssystematiken



Sonderzuschüsse

• Kaplaneizuschuss 

• Sonderzuschuss allgemeiner Haushalt

• Sonderzuschuss Kindertageseinrichtung
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Zuweisungs- / Zuschusssystematiken



Kindertageseinrichtung

• Bedarfsbezuschussung

• „Kein finanzieller Anteil der Kirchengemeinde“
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Zuweisungs- / Zuschusssystematiken



Kindertageseinrichtung

Gedeckelte oder pauschalisierte Haushalts-/Kostenstellen:

• Fortbildung

• Fortbildungsliteratur

• Inanspruchnahme von Ressourcen der Kirchengemeinde („400€/Gruppe“)

• MAV

• Einkaufsfahrten

• Instandhaltung

• Spiel- und Bastelmaterial

• Ausstattung

• Inventar

• Beköstigung
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Zuweisungs- / Zuschusssystematiken



Bauzuschüsse

Kirchen (abhängig von Kategorie des Gebäudes und der Maßnahme):

• Statische Sicherung: 40% - 50%

• Sicherung der äußeren Gebäudehülle: 30% - 40%

• Bodenbelagsarbeiten und Heizung: 20% - 30%

Dienstwohnungen / Pfarrbüros: 75%

Pfarrzentren: 50%

Denkmalpflege: max. 35%

Kindertageseinrichtungen: 35%
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Zuweisungs- / Zuschusssystematiken



Die Rechnungslegung

Formen der Buchhaltung

Informationsquelle Buchhaltung

Kassenordnung
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Rechnungslegung

Definition:

1. Die Rechenschaft über die Verwendung von finanziellen Mitteln sowie

2. Die Information über die Lage und Entwicklung der Pfarrei

Sie erfolgt nach veröffentlichten, allgemein anerkannten Regeln in Form von 
Gesetzen und Standards.
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Rechnungslegung



Rechnungslegung

Ziel:

• Information der Rechnungslegungsadressaten

(Verwaltungsrat, Bistum und „Staat“)
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Rechnungslegung



Bau Sonderrechnung

• Aufwendigere Baumaßnahmen werden buchmäßig 
nicht über die Kirchenrechnung geführt

• Baukosten werden, im Hinblick auf eventuelle 
Verwendungsnachweise, nach Gewerken und 
jahresübergreifend gebucht

• Die auf das Haushaltsjahr bezogenen Kosten sind im 
Vermögenshaushalt in Gesamtsumme anzugeben.
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Rechnungslegung



Rechnungslegungssystematiken

Zwei Systematiken im Bistum

• Kameralistik

• „Doppik“
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Rechnungslegung



Kameralistik / „Doppik“
Prinzip:

• In Kameralistik: Reines Abbilden von Zahlungsströmen
In Doppik: Abbilden von Änderungen des Gesamtvermögens

• Kassenwirksamkeitsprinzip:  Anders als bei der Doppik ist die 
Voraussetzung für eine Buchung ein Zahlungsstrom.

• Im Haushaltsjahr zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle bleiben außer 
Betracht.
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Rechnungslegung



Kameralistik / „Doppik“

Steuerungsziel:

• Bei kaufmännischer (doppischer) Buchführung werden Aufwendungen 
und Erträge festgehalten und gleichzeitig das Vermögen ermittelt, um so 
„Gewinne und Verluste“ sichtbar zu machen.

• Bei kameraler Buchführung geht es vor allem um die „Ausführung“ des 
Haushaltsplanes, hinsichtlich der Deckung der Ausgaben. Deshalb stehen 
ausschließlich die Zahlungsströme als Nachweisgrößen im Mittelpunkt.
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Rechnungslegung



Buchhaltungssysteme

DibusWin:

Unterscheidung von zwei Kontenarten

• Sachkonten

• Bestandskonten
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Rechnungslegung



Buchhaltungssoftware

Sachkonten:

Diese entsprechen in Ihrer Art und Nummerierung den 
Haushaltsstellen. Alle Gelder, die den „Haushaltsplan 
verlassen oder dort eingehen“, müssen auf ein 
Sachkonto verbucht und budgetiert werden.
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Rechnungslegung



Buchhaltungssoftware

Bestandskonten:

Verwaltung von Geld- und den dazugehörigen 
Sachbezugskonten.
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Rechnungslegung



Buchhaltungssoftware
DibusWin unterscheidet mehrere Formen der Rücklagen.

• 9950: Allgemeines Ausgleichskonto

• 9940: Freiwillige Rücklagen

• 9930: Pflichtrücklagen

• 9920: Stammvermögen

• 9910: Stiftungskapital 

Je höher die Nummerierung ist, desto „Flüssiger“ ist das Vermögen.
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Rechnungslegung



Weitere Systeme

• Quicken

• Manuelle Buchhaltung in Papierform
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Rechnungslegung



Neue Kassenordnung

Geltungsbereich:

Die Kassenordnung gilt für das Bistum, dessen 
selbständige und unselbstständige Einrichtungen und 
Kirchengemeinden und regelt die Organisation und 
Abläufe der Buchführung und des Zahlungsverkehrs 
(Rechnungswesen)
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Rechnungslegung



Neue Kassenordnung
Inhalte:

• Eine Kasse ist einzurichten, wenn selbstständig Finanzmittel verwaltet 
werden.

• Die Organisation unterliegt dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit, sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

• Alle Konten und Depots sind in das Rechnungswesen zu integrieren.

• Überweisungs- und Abbuchungsaufträge sind von zwei hierzu 
ermächtigten Personen zu unterschreiben.

• Der Verwaltungsrat führt die Aufsicht in seinem Verantwortungsbereich 
über das Rechnungswesen.

…
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Rechnungslegung



Neue Kassenordnung
…

• Der Verwaltungsrat hat sich regelmäßig über die Ordnungsmäßigkeit zu 
informieren und diese zu prüfen. Hierüber ist eine Niederschrift 
anzufertigen.

• Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Errichtung und Auflösung 
von Konten,  Depots und Handkassen.

• Diese Konten und Depots dürfen nur auf den Namen der jeweiligen 
Rechtsperson ausgestellt werden.

• Jeder Beleg ist von der sachlich zuständigen Stelle auf seinen Grund und 
auf seine Höhe zu überprüfen. Diese ist schriftlich zu bescheinigen.

• Der Verwaltungsrat regelt im Rahmen einer Dienstanweisung die Befugnis, 
Kassenanweisungen zu erteilen. Namen und Unterschriften sind der Kasse 
mitzuteilen.
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Rechnungslegung



Neue Kassenordnung
Kassenanweisung:

Die Kassenanweisung muss schriftlich auf dem Originalbeleg erfolgen oder mit Ihm 
verbunden sein. Folgende Angaben muss die Anweisung enthalten:

• Name des zahlenden Rechtsträgers – Kirchengemeinde
• Betrag
• Grund der Zahlung
• Zahlungsempfänger
• Fälligkeit
• Kontierung
• Wirtschaftsjahr
• Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit
• Datum der Anordnung
• Unterschrift des Anordnungsberechtigten

Soweit aus dem Beleg die für die Kasse notwenigen Angaben hervorgehen, ist es 
ausreichend, wenn dieser mit den Unterschriften der Berechtigten und dem Datum 
versehen wird.
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Rechnungslegung



Aufgaben der Kasse

1. Die Verwaltung der Kassen- und Finanzmittel

2. (Verwahrung von Wertgegenständen)

3. Buchführung, einschließlich Sammlung der Belege

4. Information über Kassen- und Wirtschaftslage

5. Vorbereitung des Jahresabschluss

6. Durchführung des Zahlungsverkehrs

7. (Ausstellung von Quittungen und Spendenbelegen)

8. (Außergerichtliches Mahnverfahren)

Zusätzliche Aufgaben können übertragen werden. 
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Rechnungslegung



Jahresabschluss

Welche Schlüsse kann ich hieraus für „meine“ 
Kirchengemeinde ziehen?

Ausblick auf die Zukunft
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Jahresabschluss

Definition:

• Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss 
eines Wirtschafts- / Haushaltsjahres.

• Er stellt die finanzielle Lage und den „Erfolg“ der 
Kirchengemeinde fest.

• Er beinhaltet den Abschluss der Buchhaltung, die 
Zusammenstellung von Dokumenten zur 
Rechnungslegung, sowie deren Prüfung, Bestätigung 
und Veröffentlichung.
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Jahresabschluss



Jahresabschluss

Funktionen:
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Jahresabschluss

Dokumentation Information Zahlungsbemessung



Ablauf
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Jahresabschluss

Vorbereitung

Aufstellung

Feststellung

Offenlegung

Auswertung



Wie lese ich einen Jahresabschluss?
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Jahresabschluss

Ansatz Ergebnis Ergebnis Vorjahr



Controlling
Definition:

• In Anlehnung an „to control – Steuern“ .

• Ausgeübte Steuerungsfunktion.

• Operativ: Steuerung der Wirtschaftlichkeit / Rentabilität / Liquidität durch 
Budgetverwaltung.

• Strategisch: Nutzt Analysen der Vergangenheit um neue Potenziale und 
Risiken der Zukunft zu ermitteln. 

73

Ausblick auf die Zukunft



Controlling
Aufgaben:
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Ausblick auf die Zukunft

Planung
Information

(Kennzahlen)
Steuerung



Management Cockpit
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Ausblick auf die Zukunft
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Ausblick auf die Zukunft
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Ansprechpartner
Fragestellungen zum Haushaltswesen:
Haushaltsreferat 06131 - 253 421

haushalte.kirchengemeinden@bistum-mainz.de

Fragestellungen zu Liegenschaften der Kirchengemeinden:
Herr Seifert 06131 – 253 317

kirchengemeinden@bistum-mainz.de

Fragestellungen zur allgemeinen Vermögensaufsicht:
Herr Bach 06131 – 235 310

kirchengemeinden@bistum-mainz.de

Fragestellungen zu Versicherungen:
Herr Scheer 06131 – 253 323

versicherungen@bistum-mainz.de

Fragestellungen zu Kindertageseinrichtungen (exklusive Haushaltsplanung):
Stabsstelle Kindertageseinrichtungen 06131 – 253 270

kindertageseinrichtungen@bistum-mainz.de
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Herzlichen Dank für die 

Aufmerksamkeit


